
Stadt Bad Kreuznach - OT Planig
'Bauvorhaben Stahlhandel Thress GmbH & Co. KG'

Änderung des Bebauungsplans P 6 'Gewerbegebiet beiderseits
der B 41, westlich von Planig' der Stadt Bad Kreuznach

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Mauereidechse

Auftraggeber:
Fa. Julius Thress GmbH & Co KG
Felix-Wankel-Straße 9
55545 Bad Kreuznach
Tel. 0671 / 709 - 0
j.thress@thress.de
www.thress.de

Bearbeitung:
viriditas
Dipl.-Biol. Thomas Merz
Dipl.-Biol. Ralf Thiele
B. Sc. Felix Leiser
Auf der Trift 20
55413 Weiler
Tel. 06721 4902637
mail@viriditas.info
www.viriditas.info

Weiler, den 23.10.2017



Stadt Bad Kreuznach - Bauvorhaben Stahlhandel Thress Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Mauereidechse

viriditas - Dipl.-Biol. Thomas Merz - www.viriditas.info i

Inhalt

A. Anlass................................................................................................................................1

B. Rechtliche Grundlagen ......................................................................................................2

C. Kurzcharakteristik des Plangebietes ..................................................................................3

D. Wirkfaktoren des Vorhabens auf Arten und Biotope...........................................................4

E .Betroffenheit der Mauereidechse (Podarcis muralis)..........................................................4

F. Alternativenprüfung ............................................................................................................8

G. Zustand der lokalen Population der Mauereidechse (Podarcis muralis) .............................8

H. Möglichkeiten zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ......9

I. Maßnahmen zur Gewährleistung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des
Lebensraumes und zum Schutz der Individuen der Mauereidechse ................................10

I.1 Vorbemerkung.................................................................................................................11
I.2 Vorbereitende Maßnahmen.............................................................................................12
I.3 Vergrämung der betroffenen Tiere...................................................................................15
I.4 Begleitende Maßnahmen ................................................................................................17
I.5 Risikomanagement..........................................................................................................17

J. Zeitliche Abfolge der Maßnahmenschritte ........................................................................18

K. Abschließende Beurteilung ..............................................................................................19

L. Literatur ...........................................................................................................................19

M. Fotodokumentation..........................................................................................................21

Karten:
Karte 1: Lebensräume Mauereidechse
Karte 2: Artenschutzmaßnahmen Mauereidechse



Stadt Bad Kreuznach - Bauvorhaben Stahlhandel Thress Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Mauereidechse

viriditas - Dipl.-Biol. Thomas Merz - www.viriditas.info 1

A. Anlass

Die Fa. Julius Thress GmbH & Co KG in Bad Kreuznach, Stadtteil Planig, Felix-Wankel-
Straße 9, betreibt in Bad Kreuznach einen Großhandel für Bauelemente, Baustahl (mit
Biegerei), Stabstahl und Röhren, Formstahl, Stahlbauhohlprofile, Spezialprofile, Bleche,
Edelstahl sowie Aluminium und beabsichtigt in mehreren Bauabschnitten die Neuerrichtung
weiterer Produktionshallen in der westlichen Hälfte des Betriebsgeländes. Zudem soll in
einem weiteren Bauabschnitt eine Halle auf dem ebenfalls im Firmenbesitz befindlichen, im
Nordosten an das aktuelle Betriebsgelände angrenzenden und aktuell brach liegenden
Flurstück 427/3 errichtet werden.

Das Bauvorhaben wird über die 3. Änderung des Bebauungsplans 'Gewerbegebiet
beiderseits der B 41, westlich von Planig' der Stadt Bad Kreuznach geregelt. Bei dem
Vorhaben sind, wie bei jeder Planung, die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44
Abs. 1 BNatSchG zu beachten. Den Nachweis des Nichteintretens der artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände ist im Rahmen des Verfahrens zu erbringen.

Die Fa. Julius Thress GmbH & Co KG beauftragte das Büro viriditas, Dipl.-Biol. Thomas
Merz, mit der Artenschutzrechtlichen Beurteilung des Vorhabens.

Im Rahmen der Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Beurteilung des Vorhabens wurden
bei allen Begehungen des Gebietes Individuen der streng geschützten Mauereidechse
(Podarcis muralis) nachgewiesen. Weitere streng bzw. europarechtlich geschützte Arten sind
von dem Vorhaben nicht betroffen (VIRIDITAS 2017).

Das Gebiet wird von einer größeren Zahl von Mauereidechsen aller Altersklassen besiedelt,
die dort einen Ganzjahreslebensraum haben. Die Art wurde insbesondere im Norden des
Betriebsgeländes, in Nachbarschaft zu dem sehr dicht besiedelten Bahndamm, gefunden.
Die firmeneigene, weitgehend verbuschte Brachfläche im Nordosten ist nur randlich von
Einzelindividuen besiedelt, die sich mangels essenzieller Habitatrequisiten hier vermutlich
auch nur temporär aufhalten.

Die Artenschutzrechtliche Beurteilung (VIRIDITAS 2017) ergab, dass ohne Maßnahmen zur
Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Lebensraumes der Mauer-
eidechsenpopulation ('CEF-Maßnahmen') sowie zur Vermeidung vermeidbarer Beeinträch-
tigungen der betroffenen Individuen und ihrer Entwicklungsformen die vorliegende Planung
gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen
würde. Die Realisierung des Vorhabens unter Wahrung der artenschutzrechtlichen
Bestimmungen setzt die Durchführung solcher Maßnahmen zwingend voraus. Diese Maß-
nahmen werden in dem vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag transparent und
nachvollziehbar dargelegt.

Die Fa. Thress GmbH & Co. KG beauftragte das Büro viriditas, Dipl.-Biol. Thomas Merz, mit
der Erstellung des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages Mauereidechse, in
dem die aus Sicht des Fachgutachters erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung des
Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch das geplante Vorhaben
(Errichtung weiterer Produktionshallen auf dem Firmengelände westlich der bestehenden
Hallen sowie Verlagerung des Freilagers auf das brachliegende Flurstück 427/3 westlich des
Betriebsgeländes) detailliert dargestellt werden.
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Die zeitliche Abfolge der Bebauung ist wie folgt geplant (Stand 15.09.2017):

1. Neubau der Hallen 5 und 6 westlich des bestehenden Mattenlagers (welches sich im
Bereich der geplanten Halle 4 befindet). Zunächst sollen im ersten Bauabschnitt lediglich
die südlichen Elemente der Hallen mit einer Länge von 72 m (Halle 5) bzw. 66 m (Halle 6)
errichtet werden, wobei im Bereich der Halle 5 ein Hochregallager integriert wird.

2. In weiteren Bauabschnitten soll abschnittweise die Errichtung der nördlichen Elemente
der Hallen 5 und 6, die Überbauung des Freilagers (Halle 4) sowie die Errichtung der
Hallen 7 und 8 erfolgen.

Die Reihenfolge dieser Bauabschnitte steht noch nicht fest.

Vor Errichtung der Halle 8 ist die Brache Flurstück 427/3 im Nordosten des aktuellen
Betriebsgeländes zu roden und baureif zu machen.

Die Endausbaustufe wird damit also nicht in einem Zug erreicht, sondern aus heutiger Sicht
sicherlich in 3-4 Bauabschnitten, verteilt über einen längeren Zeitraum, realisiert.

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag Mauereidechse hat alle aufgrund der Darstellungen
des Bebauungsplanes zulässigen Bautätigkeiten zu berücksichtigen, unabhängig von der
zeitlichen Abfolge des Ausbaus der Produktions- und Lagerhallen. Der vorliegende Fach-
beitrag stellt daher die Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität des Lebensraumes der Mauereidechsenpopulation ('CEF-Maßnahmen') sowie zur
Vermeidung vermeidbarer Beeinträchtigungen der betroffenen Individuen und ihrer Entwick-
lungsformen durch die vorliegende Planung in generalisierter Form dar. Die Maßnahmen
sind für jeden Bauabschnitt durch die Umweltfachbegleitung an die jeweils aktuellen Pla-
nungsschritte anzupassen und im Rahmen der hier beschriebenen Vorgaben zu
modifizieren.

B. Rechtliche Grundlagen

Die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 und 45 BNatSchG ist eine eigenständige
Prüfung im Rahmen des naturschutzrechtlichen Zulassungsverfahrens. Diese beinhaltet
folgende Komponenten, von denen jeder Schritt im Falle des Zutreffens der betroffenen
Kriterien den nächsten im Prüfkanon bedingt:

1. Prüfung, ob und ggf. welche gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten (alle heimischen
europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) von der Planung
betroffen sein können.

2. Ermittlung und Darstellung, ob und inwieweit gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten im
Sinne des § 44 Abs. 1 durch das Vorhaben erheblich gestört, verletzt oder getötet sowie
ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten beschädigt oder zerstört werden können.

3. Prüfung, ob trotz unvermeidbarer Störungen oder Beeinträchtigungen von Individuen,
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten die
ökologischen Funktionen des Lebensraumes der Populationen im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin kontinuierlich erfüllt bleiben, sowie ggf. Darstellung der hierfür erforder-
lichen Maßnahmen. In diesem Schritt kann sich die Notwendigkeit vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen: Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität) ergeben. Ist die ökologische Funktion weiterhin sichergestellt,
ist das Vorhaben nach § 44 Abs. 5 BNatSchG - trotz eventueller Betroffenheit gemein-
schaftsrechtlich geschützter Arten - aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig.
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4. Aufgrund der tatsächlichen Betroffenheit der streng geschützten Mauereidechsen
(Podarcis muralis) sind Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen
Funktionalität des Lebensraumes der lokalen (Teil-)Population im räumlichen Zusammen-
hang sowie zum Vermeidung vermeidbarer Tötungen oder Schädigungen von Individuen
der streng geschützten Art zwingend erforderlich. Diese Maßnahmen werden im
vorliegenden Fachbeitrag detailliert dargestellt. Der Fachbeitrag wird Gegenstand der
Genehmigungsunterlagen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist Voraussetzung für die
Zulässigkeit des Vorhabens.

C. Kurzcharakteristik des Plangebietes

Bei der Untersuchungsfläche handelt es sich um das Betriebsgelände des Stahlhandels Fa.
Julius Thress GmbH & Co KG, welcher im westlichen Teil aktuell als Lagerfläche genutzt
wird, während der östliche Bereich weitestgehend bebaut und versiegelt ist, sowie um das
mit strukturreicher Brachevegetation bestandene Flurstück 427/3.

Das gesamte Betriebsgelände beläuft sich auf über 51.000 m² mit derzeit 3 Hallen mit
insgesamt 8.854 m² Nutzfläche und umfangreichen Freilagerflächen für Bau- und
Zaunelemente und Verzinkereiumschlag mit rund 5.200 m² Fläche, sowie einem nicht
überdachten Freilager für Baustahlmatten mit 3.679 m² und ca. 500 m² Bereitstellungsfläche
für bearbeitete Baustahlmatten und Zubehör im Freien.

Das überwiegend brach liegende Flurstück 427/3 ist 9.967 m² groß.

Abb. 1: Lage des Plangebiets (TK25, unmaßstäblich)

Das Betriebsgelände mit seinen Produktionshallen und Lagerflächen der Fa. Julius Thress &
Co KG liegt nordwestlich des Ortsteils Bad Kreuznach - Planig. Im Norden wird das Plan-
gebiet durch einen wassergebundenen Rad- und Fußweg sowie die Bahntrasse der Strecke
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Gau-Algesheim / Bad Kreuznach flankiert. Ansonsten befinden sich rund um das Firmen-
gelände weitere gewerblich genutzte Flächen mit teils hohem Versiegelungsgrad und vor-
gelagerten Scherrasen oder Ziergehölzen. In ca. 100 Meter Entfernung in östlicher Richtung
schließt die Wohnbebauung des Ortsteils Planig an das Gewerbegebiet an.

D. Wirkfaktoren des Vorhabens auf Arten und Biotope

Die Planung sieht eine Erweiterung der Produktionshallen insbesondere im westlichen Teil
des Plangebietes vor. Die aktuell als Stell- und Lagerflächen genutzten Bereiche westlich der
bestehenden Hallen sollen sukzessive durch weitere Produktions- und Lagerhallen ergänzt
werden. Die Brachfläche im Nordosten soll künftig als Stell- und Lagerfläche dienen und evtl.
mit einer weiteren Halle überbaut werden.

Durch diese Planung gehen anlagebedingt der westliche Teil des Plangebietes sowie der
Bereich der Brachfläche als Lebensraum komplett verloren. Neben dem Verlust der rudera-
lisierten Wiesenbereiche und der Schotterflächen hat die Realisierung des Vorhabens auch
das Entfernen der aktuell vorhandenen Gerätschaften sowie der gelagerten Materialien zur
Folge.

Die strukturreiche Brache auf Flurstück 427/3 wird ebenfalls weitgehend gerodet werden.

Baubedingte Störungen betreffen das gesamte Plangebiet und die unmittelbare Umgebung.
Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zu einer temporären Beeinträchtigung angrenzender
Kontaktbiotope durch Lärm und visuelle Störungen. Hiervon sind in erster Linie
störempfindliche Vögel und Kleinsäuger im Bereich der angrenzenden Gehölze (westlich des
Plangebietes) betroffen. Da die Erweiterung der Produktionshallen in mehreren Abschnitten
vorgesehen ist wird es über einen Zeitraum von mehreren Jahren wiederholt zu diesen
baubedingten Störungen kommen.

Betriebsbedingte Störungen durch die Erweiterung der Produktionshalle in Richtung Westen
sind vernachlässigbar, da das Plangebiet bereits gegenwärtig durch die gewerbliche
Nutzung erheblichen betriebsbedingten Störungen unterliegt und diese in den dann abge-
schirmten Hallenbereich verlagert werden. Mit der Verlagerung von Lagerflächen auf das
Flurstück 427/3 werden sich die Störungen ebenfalls in diesen Bereich verlagern. Da es
nach der Beseitigung der Brachevetetation in diesem Bereich und seiner Umgebung keine
Lebensräume für störempfindliche Arten mehr gibt sind auch dort die betriebsbedingten
Störungen wildlebender Arten vernachlässigbar.

E. Betroffenheit der Mauereidechse ( Podarcis muralis)

Im Untersuchungsraum lebt die streng geschützte Mauereidechse (Podarcis muralis), die weite
Teile der Lagerfläche westlich und nördlich der Lagerhallen in einer relativ individuenstarken
Teilpopulation besiedelt.

Die streng geschützte Mauereidechse (Podarcis muralis) gelangte über die parallel zum
Gewerbegebiet verlaufenden Bahnböschungen, die, soweit sie nicht zu stark verbuscht sind,
eine sehr individuenstarke Population beherbergen, auf das Gelände und nutzt die Lager-
fläche als Ganzjahreslebensraum. Als Besiedler trocken-warmer, vegetationsarmer Lebens-
räume sind die Bedingungen auf der Lagerfläche der Fa. Thress trotz der häufigen betriebs-
bedingten Störungen in weiten Teilen der Lagerflächen gut bis sehr gut für diese Art. Es sind
ausreichend erforderliche Habitatrequisiten wie Versteck-, Sonn- und Eiablageplätze für
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einen Fortbestand der Population vorhanden. Die hochmobilen Tiere können auf die
ständigen Veränderungen in den Lagerbereichen rasch und flexibel reagieren.

Sicherlich resultieren aus der gewerblichen Nutzung der Lagerflächen mit regem Fahrzeug-
betrieb und wiederkehrenden Materialumlagerungen Verluste an Mauereidechsen, insbeson-
dere zu Zeiten der Starre (Morgen- und Abendstunden, Winterzeit), sowie an Gelegen.
Ungeachtet dessen ist der Lebensraum so günstig, dass Verluste durch eine hohe
Reproduktionsrate und durch Zuwanderung von dem dicht besiedelten Bahndamm rasch
ausgeglichen werden können.

Bei allen Begehungen konnten Individuen der streng geschützten Mauereidechse (Podarcis
muralis) nachgewiesen werden. Von der insgesamt etwa 18.100 m² großen, aus sieben Teil-
bereichen bestehenden Freifläche im westlichen Teil des Betriebsgeländes und nördlich der
Produktionshallen werden aktuell fünf Bereiche mit etwa 9.600 m² Fläche besiedelt. Die im
Bereich des ursprünglich geplanten Gleisanschlusses im Nordosten des aktuellen Betriebs-
geländes gelegene ruderale Wiese (ca. 1.700 m²) wird aufgrund des über längere Zeiträume des
Jahres zu dichten Bewuchses anscheinen nur in Zeiten nach der Mahd temporär als Lebens-
raum genutzt. Hier befinden sich keine Habitatrequisiten in Form von Eiablage- oder Überwinte-
rungsflächen. Gleiches gilt für das nordöstlich des aktuellen Betriebsgeländes gelegene
firmeneigene Flurstück 427/3. Auch dort ist die Vegetation so dicht, dass die Brache selbst nicht
von der lichtbedürftigen Mauereidechse als Lebensraum genutzt werden kann. Nachweise
konnten hier lediglich in den Randbereichen zu den Lagerflächen des im Süden benachbarten
Betriebes sowie im unmittelbaren Umfeld des Zaunes zum Firmengelände der Firma Thress
und zum nördlich und östlich benachbarten Rad- und Fußweg erbracht werden und somit an
Stellen, in denen die Vegetation durch gelegentliche Mahd und das Bankett des Weges
niedriger und lückiger ist (s. Karte 1). Es ist davon auszugehen, dass es sich bei diesen
Tieren um solche handelt, die sich nur temporär zum Nahrungserwerb dort aufhalten und die
Randbereiche der Brache abpatrouillieren.

Die Mauereidechse besiedelt den nördlich des Vorhabensgebietes verlaufenden Bahndamm
in hoher Individuendichte. Im Betriebsgelände wurde sie insbesondere in den bahndamm-
nahen Bereichen gefunden. Von dort besiedelt sie auch die geschotterten Flächen entlang
der Halle, auf denen sich durch die gelagerten Baumaterialien geeignete Versteckmöglich-
keiten befinden. In den durch Asphaltwege eingefassten Wiesenbereichen konnte die Art
hingegen aktuell nicht festgestellt werden.

Es besteht ein reger Austausch zwischen den Lebensräumen am Bahndamm und denen im
bahndammnahen  Teil des Betriebsgeländes, den Rad- und Fußweg querende Tiere können
regelmäßig beobachtet werden.

Bei den insgesamt 6 Begehungen des Betriebsgeländes wurden alle Fundorte punktgenau
eingetragen und aus den gewonnenen Daten die Maximalzahlen der Beobachtungen für die
einzelnen Bereiche ermittelt. Da immer nur ein geringer Teil der tatsächlich vorkommenden
Individuen auch beobachtet werden kann muss für eine Populationsschätzung mit
Korrekturfaktoren gearbeitet werden. Aufgrund der geringen Flächengröße und der guten
Kartierbarkeit der Lagerflächen wird mit den Faktoren 3 und 5 gearbeitet.

Daraus lässt sich eine Frühjahrspopulation (Erwachsene und vorjährige Individuen) von
51 - 85 Tieren im Firmengelände schätzen, davon etwa 60 % erwachsene Tiere. Dies
bedeutet, dass im Gebiet mit bis zu 26 Revieren (entsprechend 26 ausgewachsenen
Männchen) zu rechnen ist. Die Nachweise auf der ursprünglich für Gleisanschluss
vorgesehenen Grünfläche im Nordosten des Betriebsgeländes sowie im Randbereich der
Brachfläche auf Flurstück 427/3 werden als temporäre Aufenthalte nahrungssuchender oder
migrierender Tiere gedeutet, ohne dass es an diesen Stellen Reviere gibt.
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Das Vorhabensgebiet bildet mit seiner für Mauereidechsen - trotz der starken Störungen
durch den gewerblichen Betriebsablauf - in Teilen günstigen Habitatausstattung einen geeig-
neten Ganzjahreslebensraum im Randbereich einer großen, sich reproduzierenden Popu-
lation, deren Zentrum der Bahndamm als linearer Lebensraum mit großer Längener-
streckung und günstiger Exposition bildet. Diese lokale Population ist aufgrund der weit-
gehend besiedelten Bahnböschung und der hervorragenden Biotopvernetzung als sehr groß
einzustufen.

Für die im Gebiet vorkommenden Individuen der streng geschützten Mauereidechse gelten
die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).
Diese sind keiner Abwägungsentscheidung zugänglich.

Da die lokale Mauereidechsenpopulation das Gebiet als Ganzjahreslebensraum nutzt lässt
sich eine Betroffenheit der Art bei Realisierung des Vorhabens nicht durch eine Regelung
der Bauzeiten vermeiden.

Mauereidechsen reagieren auf Bedrohung durch Flucht in die nächstgelegene Deckung
(Bodenspalte, Mauseloch, Unterschlupf bietenden Gegenstand), Hierdurch fühlen sie sich
sicher, ohne jedoch der Gefährdung durch Baumaschinen tatsächlich zu entgehen (vgl.
LAUFER 2014). Ohne Maßnahmen zum Schutz der Mauereidechsen kommt es bei Reali-
sierung des Vorhabens zur Tötung von Individuen und somit zum Verstoß gegen
Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ("Es ist verboten, wild lebenden Tieren der
besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören").

Da das Gebiet einen Ganzjahreslebensraum der streng geschützten Mauereidechsen
darstellt kommt es bei Realisierung des Vorhabens auch zur Zerstörung von Reproduktions-
und Überwinterungsstätten und somit zum Eintreten des Beschädigungsverbotes des  § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ("Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören").

Diese Zugriffsverbote werden durch § 44 Abs. 5 BNatSchG für Vorhaben, die nach den
Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) zulässig sind (darunter fällt auch das mit der
vorliegenden Änderung des Bebauungsplans planungsrechtlich zu regelnde Vorhaben, da
das Betriebsgelände mitsamt der Brache im Nordosten in seiner Gesamtheit eine
Gewerbefläche bildet), eingeschränkt. So liegen Verstöße gegen das Verbot des Absatzes 1
Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild
lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Um diese Voraus-
setzungen zu schaffen sind vorgezogene Maßnahmen erforderlich. Es ist sicherzustellen,
dass die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im
räumlichen Zusammenhang kontinuierlich und dauerhaft erfüllt wird. Zudem ist zu
gewährleisten, dass vermeidbare Beeinträchtigungen streng geschützter Tiere und ihrer
Entwicklungsformen tatsächlich vermieden werden.

Lässt sich die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang kontinuierlich und dauerhaft gewährleisten und werden vermeidbare
Beeinträchtigungen streng geschützter Tiere und ihrer Entwicklungsformen so weit wie
möglich und zumutbar vermieden, so kann das Vorhaben trotz der Betroffenheit streng bzw.
europarechtlich geschützter Arten ohne Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffs-
verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG möglich sein.
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Zur Gewährleistung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Lebensraumes ist
der Verlust von etwa 8.400 m² Mauereidechsen-Lebensraum (von den 9.775 m² aktuell auf
dem Betriebsgelände vorhandenem Lebensraum können 1.375 m² erhalten und funktional
aufgewertet werden) im Vorgriff auf das Vorhaben gleichwertig gemäß den Habitat-
ansprüchen der Mauereidechsen zu entwickeln. Die Fläche muss im Verbreitungsgebiet der
lokalen Population liegen. Die Mindestfläche an optimal entwickeltem Lebensraum mit voller
Besonnung und allen benötigten Habitatrequisiten beträgt dabei etwa 1.300 m² entsprechend
den bis zu 26 auf der Fläche vorhandenen Quartieren.

Die detaillierte Planung der Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen
Funktionalität des Lebensraumes (CEF-Maßnahmen) sowie zur Vermeidung der Tötung und
Verletzung von Individuen der streng geschützten Reptilien sind in Kap. H und I dargelegt.
Diese Fachplanung ist von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde zu genehmigen.
Die Maßnahmen sind unter Aufsicht der Umweltfachbegleitung durchzuführen und zu doku-
mentieren. Der Erfolg der Maßnahmen ist begleitend zu jedem Vergrämungsschritt und
nachfolgend über einen Zeitraum von jeweils drei Jahren zu überprüfen.

Da die Erweiterungsschritte des Stahlhandels in mehreren Bauabschnitten geplant sind,
sollten auch die Maßnahmen zur Optimierung der Mauereidechsenhabitate sukzessive und
jeweils im Spätjahr vor der nächsten Baumaßnahme (nach Beginn der Winterruhe der
Reptilien) erfolgen. Angesichts des enormen Populationsdrucks auf die Fläche, ausgehend
von dem Bahndamm, ist bei gleichzeitiger Herstellung aller geplanten Habitatstrukturen auf
den Zielflächen der Vergrämung davon auszugehen, dass diese Reviere bereits besetzt
sind, wenn die letzten Bauabschnitte anstehen.

Bei einer Umsetzung der in Kap. H und I dargesellten Maßnahmen ist nach unserer fachgut-
achterlichen Einschätzung davon auszugehen, dass eine Realisierung des Vorhabens ohne
Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG möglich sein wird.

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG (in der geänderten Fassung gemäß Gesetz zur Änderung
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 15.09.2017) liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und
Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den
Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der
betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der
gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Zudem
liegt ein Verstoß gegen das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.

Beide Voraussetzungen für das Nichteintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände werden durch nach unserer fachgutachterlichen Einschätzung bei Umsetzung der
hier beschriebenen Maßnahmen erfüllt. Somit ist keine Ausname nach § 45 BNatSchG von
den Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG erforderlich.

Da es sich bei der Mauereidechse um eine streng geschützte Art handelt, die im
Vorhabensgebiet einen Ganzjahreslebensraum besitzt, sollte die Obere Naturschutzbehörde
in den Genehmigungsprozess eingebunden werden.
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F. Alternativenprüfung

Aufgrund der Betroffenheit der streng geschützten Mauereidechse und eines Ganzjahres-
lebensraumes einer lokalen Teilpopulation wurde geprüft, ob es vertretbare Alternativen zur
Planung gibt. Diese Prüfung erbrachte folgendes Ergebnis:

• Die geplante Errichtung weiterer Produktionshallen ist aus produktionstechnischen
Gründen zwingend erforderlich. Zur Gewährleistung der Betriebsabläufe müssen die
neuen Hallen und Lagerflächen auf dem Betriebsgelände bzw. seiner nordöstlichen
Erweiterungsfläche errichtet werden. Es gibt keine alternativen Erweiterungsmöglichkeiten
auf dem Firmengelände, lediglich der Verzicht auf die unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten erforderliche Vergrößerung des Produktionsbereiches oder eine
Aufgabe des Standortes mit Umsiedlung in ein anderes Gewerbegebiet. Die von der
Planung betroffene Fläche ist zudem im gültigen Bebauungsplan komplett als
Gewerbefläche ausgewiesen, so dass das Vorhaben auf der Fläche grundsätzlich
zulässig ist.

• Eine Realisierung der Planung unter Erhalt des Lebensraumes der streng geschützten
Mauereidechsen ist nicht möglich. Der dauerhafte Erhalt des Mauereidechsen-Habitats ist
nur möglich, wenn auf die Erweiterung der Produktionshallen verzichtet wird.

Die Alternativenprüfung kommt somit zu dem Ergebnis, dass es aus betriebswirtschftlicher
Sicht keine andere Möglichkeit gibt, einen wirtschaftlichen Betrieb mit platzsparender Lage-
rung sowie ausreichenden Flächen für die immer wichtiger werdenden Serviceaktivitäten am
Standort zu gewährleisten.

G. Zustand der lokalen Population der Mauereidechse ( Podarcis muralis)

Die Planung betrifft mit etwa 8.400 m² aktuell besiedelter Fläche nur einen kleinen Teil des
von der lokalen Population bewohnten Gebietes. Den örtlichen Verbreitungsschwerpunkt der
Tiere der lokalen Population bildet als zentrale Achse mit ausgedehnter Längserstreckung
und günstiger Sonnenexposition die südexponierte Böschung der nördlich des Plangebietes
verlaufenden Bahntrasse.

Das ursprüngliche Herkunftsgebiet der Mauereidechsen ist das Felsenengtal der Nahe
südwestlich von Bad Kreuznach mit dem Prallhang der Gans und den benachbarten Felsen.
Die nächsten natürlichen Vorkommen liegen etwa 5 km südwestlich des Plangebietes. Von
dort haben sich die Mauereidechsen entlang der Bahntrasse und der parallelen Bundes-
straße B 41 in nordöstlicher Richtung in das Rheinhessische Hügelland ausgebreitet, sie
besiedeln dort die Böschungen und Raine der Verkehrswege und benachbarte, nicht zu stark
bewachsene Brachen, Gärten und Gewerbeflächen.

Aufgrund der durchgehenden Biotopvernetzung zu dem Felsenengtal und den dort groß-
flächig auftretenden Mauereidechsenhabitaten ist die Größe der Gesamtpopulation als groß
bis sehr groß (mehrere bis viele tausend Tiere) einzuschätzen. Der Zustand der Gesamt-
population ist, bedingt durch die außergewöhnliche Größe und Strukturierung der Biotope im
Primärhabitat des Felsenengtals, als gut zu bezeichnen - das Felsental der Mittleren Nahe ist
einer der Verbreitungsschwerpunkte der Art in Rheinland-Pfalz (s. BAMMERLIN ET AL. 1996).

Innerhalb des Plangebietes beschränkt sich das Vorkommen der streng geschützten
Reptilienart auf fünf Bereiche mit etwa 9.600 m² Fläche in Westen und Norden des
Betriebsgeländes sowie auf vereinzelte kleinere Bereiche im Osten (s. Karte 1). Dort werden
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in erster Linie die abgelagerten Materialien (Baustahl etc.) besiedelt, die gleichermaßen
Sonnenplatz und Versteck bilden. Ausgehend von diesen Plätzen erstrecken sich die
Jagdhabitate auf benachbarte Schotter- und Wiesenbereiche. Eiablageplätze sind vermutlich
besonnte Stellen im Randbereich der Schotterflächen, in denen das Substrat grabbar ist.
Risse im Boden, Mauselöcher und sonstige Grabegänge, aber auch Lücken an den Fugen
der Gebäude dienen höchstwahrscheinlich als Überwinterungsplätze.

Verglichen mit dem optimalen Lebensraum am Bahndamm, der in der unmittelbaren
Nachbarschaft alle erforderlichen Habitatrequisiten (Eiablage- und Überwinterungsplätze,
Sonnen- und Versteckplätze, Nahrungshabitate) als Gesamtlebensraum in großer Anzahl
bildet, sind die Habitate auf dem Betriebsgelände suboptimal. Insbesondere die permanente
Gefährdung durch den Geschäftsbetrieb mit Fahrzeugverkehr und häufiger Umlagerung der
gelagerten Materialien schränkt die Eignung des Lebensraumes ein und führt sicherlich auch
zu einem, verglichen mit dem Bahndamm, höheren Lebensrisiko für die Mauereidechsen auf
dem Betriebsgelände. Die große Zahl der nachgewiesenen Individuen beweist jedoch, dass
ungeachtet dessen insbesondere der nördliche Teil des Firmengeländes eine bedeutende
Funktion als Lebensraum für Mauereidechsen besitzt. Durch den Betrieb des Warenlagers
bedingte Verluste von Individuen und Gelegen werden höchstwahrscheinlich umgehend
durch zuwandernde Tiere aus dem Bereich der Bahnböschung ausgeglichen. Während der
Aktivitätsphasen der Reptilien ist ein reger Individuenaustausch zwischen Bahnkörper und
Betriebsgelände zu beobachten.

H. Möglichkeiten zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestände

Da keine Realisierung des Vorhabens bei dauerhaftem Erhalt des Eidechsen-Lebensraumes
möglich ist, lässt sich die Planung unter Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des § 44 BNatSchG nur realisieren, wenn Vorkehrungen getroffen werden, um die
Tötung und Verletzung von Mauereidechsen und die Zerstörung von Fortpflanzungs- und
Ruhestätten möglichst zu vermeiden.

Es gibt zwei fachlich anerkannte Methoden, um bei einer absehbaren Vernichtung der Ganz-
jahreslebensräume die im Gebiet lebenden Tiere weitestgehend zu schützen und die Zer-
störung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten zu vermeiden: Vergrämung (gezieltes Ab-
drängen der Tiere in benachbarte, den Habitatanforderungen der Art genügende Lebens-
räume mit entsprechender Kapazität für die Aufnahme der zusätzlichen Tiere) und Umsied-
lung (aktives Abfangen und Verbringen der Tiere in einen geeigneten Ersatzlebensraum mit
entsprechender Habitatkapazität im Verbreitungsgebiet der lokalen Population). Beide
Methoden müssen in Jahreszeiten erfolgen, in denen die Tiere aktiv sind (außerhalb der
Winterruhe) und in denen keine Gelege zerstört werden (vgl. LAUFER 2014).

Unter der Voraussetzung, dass die Freilagerflächen mit zeitlichem Vorlauf vor Realisierung
des jeweiligen Bauabschnittes geräumt werden können, ergibt sich die Möglichkeit einer
Vergrämung der Mauereidechsen aus den jeweiligen Baubereichen. Diese Lagerflächen bieten
den Reptilien so viele Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten, dass die Tiere bei Fortbestand der
Lager keine Notwendigkeit haben, diese Bereiche zu verlassen. Ist die Lagerfläche geräumt,
fehlen den Eidechsen diese essentiellen Habitatrequisiten und es bietet sich die Chance der
eidechsenschonenden Vergrämung an. Die Vergrämung setzt die Verfügbarkeit geeigneter und
dauerhaft zu erhaltender Lebensräume in direkter Nachbarschaft voraus. Diese sind in Rand-
bereichen im Norden und Westen des Betriebsgeländes und im Norden, Osten und Süden der
Erweiterungsfläche gegeben (zur Thematik der Vergrämung von Reptilien s. HARTMANN &
SCHULTE 2017 - dort geschilderte Probleme werden  im Konzept berücksichtigt).
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Bisher als Lebensraum für Mauereidechsen ungeeignete Bereiche können im Vorfeld der
Vergrämung soweit aufgewertet werden, dass sie für die Mauereidechsen als Ganz-
jahreslebensraum fungieren können. Diese Artenschutzmaßnahmen müssen sukzessive vor
Beginn der Baumaßnahmen eines jeden Abschnittes durchgeführt werden. Um die Tötung von
Individuen sowie die Zerstörung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten zu vermeiden haben die
Vergrämungsschritte im jeweiligen Jahr im Zeitraum von Anfang März (nach Ende der
Winterruhe) bis Ende April (vor Beginn der Eiablage) zu erfolgen. Die Zielhabitate der
Vergrämung sind vorab mit ausreichender Biotopkapazität zu entwickeln.

Ziel ist es, die Tiere ohne Fangen und somit ohne das direkte Angreifen in die dauerhaft
verfügbaren Lebensräume abdrängen zu können - diese Methode der Vergrämung ist für die
betroffenen Mauereidechsen schonender und mit weniger Stress verbunden als eine
Umsiedlung mit Fangen der Tiere. Zudem bietet sie die Möglichkeit, eine Wiederein-
wanderung bis zu Beginn der Bautätigkeiten wirksam zu unterbinden.

Aufgrund der Ergebnisse der Bestandserfassung wird die auf der Betriebsfläche der Fa.
Thress lebende Teilpopulation auf maximal 85 Tiere aller Altersklassen geschätzt. Bei einem
Anteil von 60 % erwachsener Tiere und einer gleichmäßigen Geschlechtsverteilung
innerhalb der Teilpopulation bedeutet dies, dass auf dem Firmengelände mit bis zu 26
Revieren (entsprechend 26 ausgewachsenen Männchen) zu rechnen ist.

Unter günstigen Habitatbedingungen beansprucht ein Mauereidechsen-Männchen ein Revier
von bis zu 50 m² Größe (vgl. SCHULTE 2008). Hieraus ergibt sich ein Mindestflächenbedarf
der auf dem Betriebsgelände der Fa. Thress vorkommenden Mauereidechsen von ca.
1.300 m² Lebensraum mit sehr guter Habitateignung und allen benötigten Habitatrequisiten.
Diese müssen möglichst gleichmäßig über die Fläche verteilt sein, um die Revierbildung in
ausreichender Zahl zu ermöglichen.

Wegen der über einen längeren Zeitraum und in mehrere Bauabschnitte geplanten Realisie-
rung des Vorhabens mit permanenten Besiedlungsdruck durch von der Bahnlinie zuwan-
dernden Individuen, der in weiten Bereichen durch die südlich stehenden Hallen einge-
schränkten Besonnung sowie der nur in begrenztem Maße möglichen Lenkung der Tiere zu
den Zielräumen der Vergrämung ist der tatsächliche Flächenbedarf deutlich höher. Für
erfolgsversprechende Artenschutzmaßnahmen sollte der dauerhaft verfügbare Lebensraum
mindestens das Dreifache, besser das Fünffache des unter Optimalbedingungen ausreich-
enden Minimallebensraumes betragen. Im vorliegenden Fall sind daher mindestens ca.
4.000 m² dauerhaft verfügbarer Eidechsenlebensraum erforderlich, 6.500 m² sollten mög-
lichst zur Verfügung stehen.

I. Maßnahmen zur Gewährleistung der kontinuierlichen ökologischen Funktiona-
lität des Lebensraumes und zum Schutz der Individuen der Mauereidechse

Von der Planung ist als einzige Art die streng geschützte Mauereidechse (Podarcis muralis)
im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen.

Angesichts der erheblichen Betroffenheit der Mauereidechse müssen die Planungen gewähr-
leisten, dass die Population der Art in dem geforderten guten Erhaltungszustand der lokalen
Population im Sinne des §44 Abs 5 BNatSchG verbleibt. Die Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität ('CEF') des Lebensraumes ist zwingend nötig. Zudem sind zur
Wahrung des Tötungsverbotes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermeidbare Beeinträch-
tigungen der betroffenen Individuen und ihrer Entwicklungsformen zu vermeiden.
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Nachfolgend werden die zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
('CEF') des Lebensraumes und zur Vermeidung vermeidbarer Beeinträchtigungen der betrof-
fenen Individuen und ihrer Entwicklungsformen für die dem strengen gesetzlichen Schutz
unterliegende Mauereidechse (Podarcis muralis) beschrieben.

Die Konzeption zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Lebens-
raumes und zum Schutz der Individuen der streng geschützten Mauereidechse im Vorha-
bensgebiet basiert auf der gezielten Vergrämung der im Vorhabensbereich lebenden Mauer-
eidechsen auf die zuvor als Reptilienhabitat optimierten Randbereiche im Westen und
Norden des Betriebsgeländes der Fa. Thress Stahlhandel GmbH sowie im Norden, Osten
und Süden der ebenfalls im Firmenbesitz befindlichen Erweiterungsfläche Flst. 427/3.

Mit der Zuordnung im Bebauungsplan werden die Zielflächen der Vergrämung planungs-
rechtlich dauerhaft gesichert. Der vorliegende Fachbeitrag Naturschutz Mauereidechsen wird
Bestandteil des Bebauungsplanes.

I.1 Vorbemerkung

Die fachliche Ausarbeitung der Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen
Funktionalität sowie der langfristigen Gewährleistung des günstigen Erhaltungszustandes
der Population und zum Schutz der Individuen der streng geschützten Mauereidechse beruht
auf langjährigen Erfahrungen der Bearbeiter in der Umsetzung spezieller Artenschutz-
maßnahmen dieser Art. Außerdem fließen praktische Erfahrungen mehrerer Vergrämungs-
projekte in die Planung mit ein (vgl. LAUFER 2014). Somit lassen sich die Realisierbarkeit
sowie positive Erfolgsaussichten der Konzeption gewährleisten.

Zum Erhalt der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der Habitate der Mauereidechse
ist ein durchgehend existierender, ausreichend bemessener Lebensraum mit den typischen
Habitatstrukturen für die Population sicherzustellen. Hierzu ist vor allem ein kleinräumig ver-
zahntes Mosaik von mageren Wiesen, Altgrasbeständen sowie entsprechender Sonderstruk-
turen wie Drahtschottergabionen, Stein- und Sandhaufen zu erhalten bzw. neu zu schaffen.
Dies sollte möglichst durch Optimierung bestehender Biotope gewährleistet werden.

Im Folgenden werden die Maßnahmen erläutert, die zur Gewährleistung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) des Lebensraumes und zum Schutz bzw.
Erhalt der Einzelindividuen der Mauereidechse im Plangebiet erforderlich sind.

Da die Lebensräume von geschätzten 51 - 85 Individuen (aller Altersklassen) der Mauer-
eidechse durch das Vorhaben zerstört werden liegt der Tatbestand des Beschädigungs-
verbots von Habitatstrukturen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, in diesem Fall sowohl
von Ruhestätten (Sonnenplätze, Überwinterungsplätze) als auch von Fortpflanzungsstätten
(Eiablageplätze), vor. Betroffen sind bis zu 26 Reviere. Zudem gehen Nahrungshabitate
verloren. Der Verlust der Habitatstrukturen ist durch die frühzeitige Anlage von 40 kombi-
nierten Stein- und Sandhaufen kompensierbar. Diese bieten gleichermaßen Sonnen-, Ruhe-
und Versteckplatz wie auch Eiablagemöglichkeiten. Die hohe Zahl der Habitatstrukturen
bietet den nötigen Puffer, damit auch bei hoher Populationsdichte die vergrämten Tiere aus-
reichend Möglichkeiten zur Quartierwahl haben.

Die vorliegende Planung sieht den dauerhaften Erhalt von 6.469 m² Eidechsenlebensraum vor.

Zur Überwinterung sind offene Bereiche auf gut grabbaren Boden zu schaffen und zu
erhalten. Eine Gabionenwand im Nordwesten des Betriebsgeländes bietet zusätzliche
Sonnen-, Jagd- und Versteckplätze und dient als zentrales Vernetzungselement zwischen
den dauerhaft verfügbaren Habitaten im Westen und im Osten des Planbereiches.
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Der am Nordrand der Brachfläche Flst. 427/3 gelegene Erdwall wird, vorbehaltlich seiner
Unbedenklichkeit hinsichtlich eventueller Bodenverunreinigungen, zur geplanten Umfahrt des
Freilagers bzw. der Halle 8 hin abgesteilt, so dass hier ein großflächig vegetationsarmer
Lebensraum für die Mauereidechsen entsteht.

Die Zielflächen der Eidechsenvergrämung bieten nach entsprechender Vorbereitung geeig-
nete Vegetationsstrukturen sowie eine ausreichende Nahrungsgrundlage für die lokale
Teilpopulation. Durch die Maßnahmen werden Lebensraum und Habitatqualität für Mauer-
eidechsen erheblich gesteigert. Durch die Anzahl von je 40 Sand- und Steinhaufen in
Kombination mit der Gabionenwand und der Steilwand ergibt sich eine so große Steigerung
der Habitatkapazität auf der verbleibenden Fläche, dass auch für den Fall, dass erheblich
mehr als die geschätzten 51-85 Individuen aller Altersklassen betroffen sind, genügend Res-
sourcen für die zu vergrämenden Reptilien vorhanden sind. Die Lage sichert eine aus-
reichend gute Sonnenexposition und bietet ausreichenden Lebensraum für die Tiere des
Vorhabensbereiches.

Da die Vergrämung der Mauereidechsen entsprechend den Bauabschnitten in mehreren
Etappen erfolgt, muss auch die Anlage der Habitatstrukturen in mehreren Schritten und in
Abstimmung auf die Lage der Vergrämungsflächen erfolgen, um zu vermeiden, dass die
Habitate bereits besetzt sind, wenn die Vergrämung erfolgt. Die Anlage erfolgt dabei jeweils
im Spätjahr vor der nächsten Baumaßnahme (nach Beginn der Winterruhe der Reptilien).

Die Vergrämung erfolgt durch sukzessives Abdecken der künftigen Baubereiche in Richtung
der Zielhabitate mit Folie. Sie findet im Zeitraum von Anfang März bis Ende April des Jahres
statt, in dem anschließend der Bauabschnitt umgesetzt wird. Die Folie bleibt bis zu Beginn
der Baumaßnahmen liegen. Durch die gezielte Entwertung der Lebensräume im Baubereich
kann auf das Errichten von Reptilienschutzzäunen zum Schutz der Tiere verzichtet werden.

I.2 Vorbereitende Maßnahmen

Vorbereitende Mahd

Die gras- bzw. krautbestandenen Bereiche der Randflächen, die als Eidechsenlebensraum
hergerichtet werden, sind vorbereitend zur Vergrämung unter Belassung von Vegetations-
strukturen motomanuell zu mähen, um die Struktur des Habitats zu verbessern. Die Mahd
erfolgt im Herbst / Winter vor der Realisierung des ersten Bauabschnittes. Falls die Mahd als
Mulchmahd erfolgt kann das Mahdgut auf der Fläche verbleiben. Bei einer Mahd ohne
Zerkleinerung des Materials wird das Mahdgut zu Haufen zusammengerecht, die ebenfalls
auf der Fläche verbleiben können.

Vorbereitende Entbuschung

Die Bereiche der Brachfläche im Nordosten (Flst. 427/3), welche als Eidechsenlebensraum
hergerichtet werden, sind vorbereitend zur Vergrämung des Bauabschnittes der Halle 4
(aktuelles Freilager westlich der bestehenden Hallen) im Winter vor der Realisierung dieses
Bauabschnittes im Zeitraum vom 01.10. bis 28./29.02. bis auf Einzelgehölze zu entbuschen.
Der Deckungsanteil der Gehölze beträgt maximal 10 % einer Teilfläche (s. Karte 2). Da auf
der Brachfläche keine Mauereidechsen überwintern kann die Entbuschung mit einem
Forstmulchgerät erfolgen. Der nicht befahrbare Erdwall ist motomanuell zu entbuschen.
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Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände hat auch die Baufeldrodung im
Bereich der Brachfläche Flst. 427/3 im Zeitraum 01.10. bis 28./29.02. zu erfolgen.

Die gerodete Fläche des Baufeldes ist während der Aktivitätszeit der Mauereidechsen (ab
Anfang März) bis zum Baubeginn mindestens alle 4 Wochen mit tief geführtem Mulchgerät
zu mulchen, um sie deckungsfrei zu halten und die Einwanderung von Mauereidechsen zu
unterbinden.

Vorbereitende Entsiegelung

Der Bereich der gepflasterten Hoffläche, der im Südwesten des Flurstücks 427/3 in die
Zielfläche 'Erweiterung Südwest' ragt, ist zu entsiegeln. Das Pflaster ist zu entnehmen. Die
entstehende Mulde ist bodengleich mit Schotter der Körnung 0/32 aufzufüllen und
abzuziehen. Das Material wird nicht verdichtet.

Die Maßnahme hat spätestens im Herbst / Winter vor dem Realisierung des Bauabschnittes
zu erfolgen, in dem die geplante Halle 8 mit Umfahrt errichtet bzw. die dafür vorgesehene
Fläche als Lagerplatz hergerichtet wird.

Anschließend wird die Fläche der Selbstberasung überlassen. Nach Erreichen eines
Deckungsgrades von 70 % wird die Fläche in das Pflegeregime der umgebenden Grünfläche
übernommen.

Anlage einer Steilwand

Der am Nordrand der Brachfläche Flst. 427/3 gelegene Erdwall wird in einem Abstand von
3 m zur Innengrenze der Grünfläche (= Rand der Umfahrung) in einem Winkel von etwa 80°
bis 20 cm unter das ursprüngliche Niveau abgesteilt. Südlich der Wand ist der Bereich bis
zur Baufeldgrenze ebenfalls bis 20 cm unter das Geländeniveau abzutragen. Die ent-
stehende Mulde ist bodengleich mit Schotter der Körnung 0/32 aufzufüllen und abzuziehen.
Das Material wird nicht verdichtet.

Die Maßnahme hat im Herbst / Winter vor dem Realisierung des Bauabschnittes der Halle 4
(aktuelles Freilager westlich der bestehenden Hallen) zu erfolgen.

Anschließend wird die Fläche der Selbstberasung überlassen. Nach Erreichen eines
Deckungsgrades von 70 % wird die Fläche in das Pflegeregime der umgebenden Grünfläche
übernommen.

Die Steilwand wird durch gelenkte Sukzession gehölzfrei gehalten, indem an der Steilwand
aufkommende Gehölze bei der jährlichen Pflege gezielt entnommen werden.

Falls die Beprobung ergibt, dass der Erdwall belastet ist und abgetragen werden muss, so ist
die Drahtschotter-Gabionenwand in der unten beschriebenen Weise über die Fläche des
Erdwalles bis um die Ecke im Nordosten weiterzuführen.

Anlage von Sonnen-, Versteck-, Eiablage- und Nahrungsplätzen

Innerhalb des neu herzustellenden bzw. zu optimierenden Eidechsenlebensraumes lässt
sich durch die gezielte Anlage von Habitatstrukturen zur Eiablage, zum Sonnen und Ver-
stecken die Habitatkapazität für Mauereidechsen kurzfristig herstellen bzw. weiter erhöhen.

Zur Schaffung bzw. weiteren Steigerung der Habitatkapazität werden, verteilt über die
gesamte Fläche, an sonnenexponierten Stellen insgesamt jeweils 40 Sand- und Steinhaufen
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paarweise benachbart angelegt. Erfahrungsgemäß werden Stein- und Sandhaufen bereits
ab dem ersten Jahr von Mauereidechsen als Habitat angenommen.

Durch die Anzahl ergibt sich, gemeinsam mit den anderen Maßnahmen, eine so große
Habitatkapazität auf der Fläche, dass genügend Ressourcen für die Aufnahme der von den
Baumaßnahmen betroffenen Individuen der Mauereidechse vorhanden sind und die Funktion
des Lebensraumes aller Voraussicht nach kontinuierlich und dauerhaft gewährleistet ist.

Die Anlage der Habitatstrukturen hat zeitlich vor Beginn der Vergrämungsmaßnahmen zu erfolgen.
Sie wird in mehreren Schritten und in Abstimmung auf die Lage der Vergrämungsflächen
jeweils im Spätherbst / Winter vor Realisierung eines Bauabschnittes durchgeführt.

Im Detail sind die Strukturen an den zuvor seitens der Umweltfachbegleitung markierten
Standorten wie folgt anzulegen:

• Anlage von Sonnen- und Ruheplätzen für Mauereidechsen

Anlage von 40 Steinhaufen als Habitatstrukturen für Mauereidechsen

Mindestgröße der Steinhaufen 2m³ (2m x 1m x 1m)

Ausrichtung der Steinhaufen in Ost-Westrichtung

Steinhaufen sind aus Grobschlag, möglichst ortsnaher Herkunft, anzulegen

Mindeststärke des Grobschlags 5 cm³

Abdecken der Steinhaufen mit Reisig / Mahdgut als Deckung und Schutz gegen
Prädatoren

Freihalten der Haufen vor dichter Vegetation durch manuelles Beseitigen dichten
Aufwuchses und Mahd der südlich vorgelagerten Bereiche in der Zeit von Juni bis August.

Zeitraum: Oktober - März

• Anlage von Eiablageplätzen für Mauereidechsen

Anlage von 40 Sandhaufen als Eiablageplatz

Material: Füllsand

Mindestgröße der Sandhaufen: 2m³

Ausrichtung der Sandhaufen in Ost-West-Richtung

Die Sandhaufen sind von Südwesten an die jeweils benachbarten Steinhaufen
anzuschütten

Partielles Abdecken der Sandhaufen mit Reisig / Mahdgut als Deckung und Schutz gegen
Prädatoren

Freihalten der Haufen vor dichter Vegetation durch manuelles Beseitigen dichten Auf-
wuchses und Mahd der südlich vorgelagerten Bereiche in der Zeit von Juni bis August.

Zeitraum: Oktober - März

• Anlage von Gabionen als Sonnen- und Ruheplätze

Anlage von 60 Gabionen (60 lfm) als Habitatstrukturen für Mauereidechsen

Material: Gabionen gefüllt mit Steingrobschlag (30 m³ Steingrobschlag)

Größe der Gabionen: 0,5 m³ (1m x 1m x 0,5m)

Ausrichtung parallel und südlich der Sand- und Steinhaufen auf dem nordöstlichen Teil
der 'Rasenfläche Nordost'

Einbau der Gabionen 20 - 40 cm, so dass die Gabionenwand eine Höhe von 60 bis 80 cm
über Grund hat
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Anschütten der Nordflanke der Gabione mit Gemisch Aushub / Schotter im Mischungs-
verhältnis 3 :1, Anschüttwinkel 1 : 4 bis 1 : 5

Komplette Bedeckung der Gabionen mit magerem Substrat (Schotter 0/32), um ein
Mikroklima ähnlich einer Trockenmauer zu schaffen

Freihalten der Gabionen vor dichter Vegetation durch manuelles Beseitigen dichten
Aufwuchses und Mahd der südlich vorgelagerten Bereiche in der Zeit von Juni bis August.

Die Maßnahme ist möglichst im Herbst / Winter vor dem Realisierung des Bauabschnittes
der Halle 4 (aktuelles Freilager westlich der bestehenden Hallen) durchzuführen.

Zeitraum: Oktober - März

Die Anlage der Gabionenwand hat vor der Anlage der Stein- und Sandhaufen zu erfolgen,
da diese teilweise auf der angeschütteten Böschung im Norden erfolgt.

Falls der Erdwall am Nordrand von Flst. 427/3 aufgrund von Kontaminationen abgetragen
werden muss, so ist die Gabione über weitere 80 m am Nordrand und in der Nordostecke
des Flurstücks weiterzuführen.

• Absperrung durch Bauzaun

Zur Sicherung der Reptilienlebensräume während der Bauphasen ist die Errichtung eines
stabilen Bauzaunes aus stählernen Bauzaunelementen entlang der Grenzen zwischen
Eidechsenlebensraum und Baubereich im jeweiligen Bauabschnitt vorzunehmen.

Die Bauzaunelemente müssen eine Höhe von 2 m haben und miteinander fest verbunden
sein.

Zeitraum: Errichtung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahmen, Rückbau nach
Abschluss der Baumaßnahmen im jeweiligen Abschnitt.

I.3 Vergrämung betroffener Tiere

Im Folgenden wird die Art der Vergrämung der im Bereich des Vorhabensgebietes lebenden Indi-
viduen der Mauereidechse durch Silofolie in den optimierten Lebensraum im Bereich der Zielfläche
der Vergrämung erläutert. Die Abdeckung muss jeweils mindestens 2 m über den Baubereich
hinausgehen, da Randbereiche von Tieren genutzt werden (HARTMANN & SCHULTE 2017).

Die Mauereidechsen sind jeweils vor Beginn der Bauarbeiten aus den Baubereichen der Hallen
4 bis 7 (westlich der bestehenden Hallen 1 bis 3) zu vergrämen. Sollte im Bereich der geplanten
Halle 8 nach der Rodung der Brachfläche zunächst ein Freilager eingerichtet werden, so sind
aller Voraussicht nach auch in diesem Bereich die zwischenzeitlich höchstwahrscheinlich
eingewanderten Mauereidechsen in die umgebenden Grünflächen zu vergrämen.

Die Vergrämung startet jeweils nach Ende der Winterruhe der Mauereidechsen (Anfang
März) und ist in jedem Bauabschnitt bis zum Beginn der Eiablage (Anfang Mai) abzu-
schließen. Bei jeder Vergrämung müssen zu Beginn die jeweils zugeordneten Habitatobjekte
hergestellt sein. Für ausreichende Deckung im Zielbereich ist zu sorgen.

Vor Beginn eines jeden Vergrämungszyklus (Bauabschnittes) sind sämtliche abgelagerte
Materialien sowie sonstige vorhandene Deckungen aus dem Vergrämungsbereich (Baufeld
und Baustelleneinrichtung) zu beseitigen. Anschließend ist mit mindestens zwei Tagen
Vorlauf die Vegetation in dem als nächstes abzudeckenden Sektor so tief wie möglich
abzumähen, um dem Bereich die Attraktivität für Mauereidechsen zu nehmen.

Zwischen zwei Vergrämungsschritten muss mindestens ein Tag liegen. Die Vergrämungs-
schritte sind bei geeigneter Witterung und nur während der Aktivitätszeiten der Tiere zu-
lässig, so dass eine Flucht jederzeit möglich ist. Die geringe Größe der einzelnen Abschnitte
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ermöglicht, dass eventuell unter der Folie versteckte Tiere unter dieser hervorkriechen und
den potenziellen Baubereich verlassen können.

Um eine zu starke Erwärmung der Bodenoberfläche zu vermeiden wird die Silofolie jeweils
mit der weißen Seite nach oben ausgelegt. Die Folien bleiben bis zum Beginn der Bau-
tätigkeiten auf der Fläche. Sie sind gegen Verwehung hinreichend mit Gewichten zu
beschweren, bspw. mit Baustahlmatten o. ä.

Im ersten Vergrämungsschritt eines Zyklus werden bei an bestehende Hallen angrenzenden
Bauabschnitten jeweils die Füße der benachbarten Halle mit einer etwa 2 m breiten Folien-
bahn abgedeckt. Dabei wird die Folie in etwa 1 m Höhe an der Halle befestigt, so dass der
Fuß der Halle in etwa 1 m Breite abgedeckt ist.

An Längsseiten von Bauabschnitten, die nicht an Hallen angrenzen, ist zudem im ersten
Vergrämungsschritt eine Folienbahn mit etwa 6 m Breite über die gesamte Länge dieses
Bauabschnittes zu verlegen. Die Folie ist so auszurichten, dass außerhalb des Baufensters
der Halle der gesamte für die Baustelleneinrichtung erforderliche Bereich (Stellfläche Gerüst
und Andienungsfläche) mit abgedeckt und somit frei von Eidechsen gehalten wird.

Vor jedem Vergrämungsschritt erfolgt die Mahd des im übernächsten Schritt abzudeckenden
Bereiches.

Im nächsten Vergrämungsschritt werden jeweils am südlichen Rand des Vorkommens der
Mauereidechsen die nächsten Folienbahnen ausgelegt. Die Breite eines an einem Tag
abgedeckten Bereiches beträgt maximal 10 m.

Anschließend erfolgen die nächsten Vergrämungsschritte nach vorhergehender Mahd des über-
nächsten Abschnittes in mindestens zweitägigem, an die Witterung angepasstem  Rhythmus.

Die Fläche eines jeden Bauabschnittes wird jeweils bis zum nördlichen Rand des
Firmengeländes abgedeckt. Im längsten Bauabschnitt der geplanten Halle 4 (aktuelles
Freilager für Baustahlmatten) sind somit 16 Schritte erforderlich.

Bei den Bauabschnitten der Hallen 5 bis 7 ist nach derzeitigem Stand nur die Vergrämung aus
dem nördlichen Lagerfeld erforderlich. Diese ist, nach entsprechender Vorbereitung der Fläche
mit Abräumen der gelagerten Materialien, in 5 Vergrämungsschritten möglich. Bei der geplanten
Halle 5 ist zudem, falls diese vor der Halle 4 errichtet wird, über die gesamte Länge an der
Ostseite der westliche Randbereich des Freilagers in der Breite der benötigten Bau-
stelleneinrichtung zu räumen und mit Folie abzudecken. Die Abdeckung erfolgt ab 5 m westlich
der westlichen Trägerständer des Laufkrans des Freilagers von West nach Ost in Arbeitsgängen
von max. 5 m Breite. Vorab ist an jedem Ständerelement die Basis bis in eine Höhe von 1 m und
1 m auf die vorgelagerte Schotterfläche abzudecken. Der Zeitraum liegt jeweils zwischen Ende
der Winterruhe (Anfang März) und Beginn der Eiablage (Anfang Mai) der Mauereidechsen.

Im Rahmen der Umweltfachbegleitung ist zu prüfen, ob das mittlere und das südliche
Lagerfeld der geplanten Hallen 5 bis 7 besiedelt sind. Ist dies der Fall, so erfolgt die
Vergrämung jeweils ab dem Südrand des südlichsten besiedelten Lagerfeldes. Bei den
Hallen 6 und 7 kann diese von Ost nach West erfolgen (bei Halle 6 nur, sofern westlich nicht
bereits Halle 7 gebaut wurde). Aufgrund der großen Längserstreckung sind bei
Vergrämungen senkrecht zu Hallenlängsseite die einzelnen Vergrämungsschritte auf eine
Breite von 5 m zu beschränken. Pro Bauabschnitt sind somit für die Vergrämung der
Eidechsen aus dem mittleren und südlichen Baubereich (Baufeld und Baustelleneinrichtung)
insgesamt sieben Vergrämungsschritte erforderlich.

Sollte für den Bau einer Halle auf Flurstück 427/3 (Halle 8) eine Vergrämung von Mauer-
eidechsen aus dem Bereich des eventuell zwischenzeitlich dort errichteten Freilagers
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erforderlich werden, so hat die Vergrämung nach Räumung des Freilagers ausgehend von
der Längsachse des Baufeldes nach Süden und Norden zu erfolgen, wobei auch hier jeder
Vergrämungsschritt auf eine Breite von 5 m zu beschränken ist.

Mit der Durchführung dieser Artenschutzmaßnahmen in der vorgegebenen Reihen-
folge und den benannten Zeiten ist das Vorhaben der sukzessiven Erweiterung des
Gewerbebetriebes in den vorgegebenen Grenzen nach unserer fachgutachterlichen
Einschätzung ohne Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des
§ 44 Abs. 1 BNatSchG möglich.

I.4 Begleitende Maßnahmen

Zur Gewährleistung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Lebensraumes der
Population sind auf den Zielflächen der Vergrämung Pflegearbeiten erforderlich, um die
Habitatqualität für die Mauereidechsen sicherzustellen.

Vegetationsbeseitigung bei Bedarf

Die Eidechsenhabitate und ihr unmittelbares Umfeld sind bei Bedarf gemäß den
Anweisungen der Umweltfachbegleitung durch Jäten der Vegetation bzw. durch Mahd mit
Freischneidern offen zu halten.

Mittel- bis langfristig hat die Freistellungspflege mindestens einmal jährlich zu erfolgen.
Mehrmalige Mahd erfolgt bei jeweiligem Bedarf nach Anweisung der Umweltfachbegleitung.

Der Bereich zwischen den Eidechsenhabitaten und ihrem unmittelbaren Umfeld ist bei
Bedarf gemäß den Anweisungen der Umweltfachbegleitung zu mähen. Die Mahd kann als
Mulchmahd erfolgen. Um eine schnellere Aushagerung zu erreichen sollte das Mahdgut
abgeräumt werden. Es kann zumindest teilweise als Deckung und Strukturelement als Mahd-
guthaufen auf der Vergrämungssfläche verbleiben. Der Umweltfachbegleitung obliegt die
Entscheidung, ob Teile des Mahdgutes abzutransportieren sind.

Nach Erreichen eines magerwiesenartigen Zustandes ist die Fläche einmal jährlich unter
Erhalt von Altgrasbeständen auf 20 % der Fläche zu mähen bzw. zu mulchen.

I.5 Risikomanagement

Die Umweltfachbegleitung koordiniert in jedem Bauabschnitt die Vorbereitung der Ziel-
habitate der Vergrämung und die Vergrämung der Mauereidechsen aus dem Baubereich.

Erfolgskontrolle zur Funktionalität der Vergrämung und der CEF-Maßnahmen baugegleitend
im Jahr der Vergrämung sowie während der beiden Folgejahre.

Die Ergebnisse sind im Rahmen eines Monitoring zu protokollieren und zu dokumentieren.

Falls erforderlich Konzeption und Durchführung weiterer CEF-Maßnahmen.

Koordination der Biotoppflegemaßnahmen in den Mauereidechsenhabitaten.

Zur Sicherung der Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen und zur Gewähr-
leistung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Lebensraumes sind die Maß-
nahmen durch fachkompetentes Personal zu betreuen.
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J. Zeitliche Abfolge der Maßnahmenschritte

Zur Gewährleistung der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität des Lebensraumes (CEF-Maßnahmen) sowie zur Vermeidung
der Tötung und Verletzung von Individuen der streng geschützten Mauereidechsen sind
konkrete Zeiten und Reihenfolgen bei der Durchführung einzuhalten.

Vor Beginn der Maßnahmen sind diese mit der Unteren Naturschutzbehörde (möglichst unter
Beteiligung der Oberen Naturschutzbehörde) abzustimmen.

Da das Vorhaben in mehreren zeitlichen und räumlichen Abschnitten realisiert werden soll,
deren Reihenfolge noch nicht abschließend geklärt ist und von den betrieblichen
Erfordernissen abhängt, können lediglich allgemeinde Aussagen zur zeitliche Abfolge der
Maßnahmenschritte getroffen werden. Diese sind im Rahmen der Umweltfachbegleitung für
die einzelnen Abschnitte jeweils anhand der vor dem Realisierungsschritt aktuell gegebenen
Situation zu überprüfen und im Rahmen der Vorgaben gemäß Kap. I zu modifizieren.

In jedem Bauabschnitt sind im Winter vor der Realisierung auf nahe gelegenen, dauerhaft als
Eidechsenlebensräume verfügbaren und als Vergrämungsziel dienenden Flächen (s. Karte 2)
zusätzliche Sonnen-, Ruhe- und Eiablageplätze für Mauereidechsen zu schaffen.

Im Falle einer Inanspruchnahme der Erweiterungsfläche im Nordosten (geplante Halle 8 und
Umfahrung) hat die Rodung der Fläche ebenfalls im Winterhalbjahr (Oktober bis Februar) zu
erfolgen. An die Rodung der Brache Flurstück 427/3 anschließend ist die Steilwand
herzustellen, sofern das abgelagerte Material am Nordrand der Fläche verbleiben kann,
sowie die Drahtschottergabione anzulegen.

Sollte das Lager im Bereich der geplanten Halle 4 zuvor aufgelöst und die Halle errichtet
werden, so ist im Winter vor dieser Maßnahme die Drahtschottergabione auf der
nordöstlichen Freifläche bis zur Grenze des aktuellen Betriebsgeländes zu errichten.

Vor Beginn der Bautätigkeiten eines Abschnittes sind, wenn die Eidechsenobjekte auf der
jeweiligen Zielfläche der Vergrämung angelegt bzw. hergestellt sind, die an den jeweiligen
Bauabschnitt angrenzenden, dauerhaft verfügbaren Eidechsenlebensräume gegen Befahren
und Nutzung als Baustellenlager abzusperren.

In der Zeit nach Ende der Winterruhe und vor Beginn der Eiablage der Mauereidechsen
(Anfang März bis Anfang Mai) die Vergrämung der Tiere aus dem Baubereich zu erfolgen
(s. Kap. I.3). Die Folie muss jeweils mindestens 2 m über den Baubereich hinaus ausgelegt
werden, da Randbereiche von Tieren genutzt werden (HARTMANN & SCHULTE 2017).

Die Vergrämung der Reptilien erfolgt durch geschultes Fachpersonal nach Erteilung der
erforderlichen Genehmigungen.

Begleitend zur Vergrämung sind bei Realisierung der geplanten Hallen 5 bis 7 zu prüfen, ob
das aktuell nicht besiedelte mittlere und das südliche Lagerfeld zwischenzeitlich besiedelt
sind. Ist dies der Fall, so ist die Vergrämung auf diese Bereiche auszudehnen.

Die Folien verbleiben jeweils bis zum Beginn der Baumaßnahmen auf den Flächen liegen.

Die Vergrämungsfläche ist während der gesamten Aktivitätszeit der Reptilien auf ihren
Zustand und den der umgesiedelten Reptilien zu kontrollieren, bei unerwünschten Verän-
derungen ist durch geeignete Maßnahmen unter Fachanleitung gegenzusteuern. Gleiches
gilt für den Vorhabensbereich bis zum Ende der Vergrämung.

Bei jedem weiteren Ausbauabschnitt ist analog vorzugehen.
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K. Abschließende Beurteilung

Von der Planung ist als einzige streng geschützte Art, für welche die Verbotstatbestände des
§ 44 BNatSchG gelten, die Mauereidechse (Podarcis muralis) betroffen.

Unter der Prämisse, dass die erläuterten Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität ('CEF') der Mauereidechsenpopulation sowie zur Vermeidung
vermeidbarer Beeinträchtigungen der betroffenen Individuen und ihrer Entwicklungsformen in
der dargestellten Form und in der zeitlichen Abfolge umgesetzt werden, ist von der dauer-
haften Gewährleistung des günstigen Erhaltungszustandes der lokalen Teilpopulation und
von der Vermeidung vermeidbarer Tötungen und Verletzungen von Individuen der Art auszu-
gehen.

Somit ist die Realisierung der vorliegenden Planung ohne Verstöße gegen die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 möglich.

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG in der aktuellen Fassung (inkraftgetreten am 29.09.2017) liegt
ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor,
wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht wird und diese
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen
nicht vermieden werden kann. Diese Vorgabe kann nach unserer fachgutachterlichen
Einschätzung und unserer Erfahrung mit vergleichbaren Gesetzen erfüllt werden.

Zudem liegt ein Verstoß gegen das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 (Zerstörung von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird. Auch diese Voraussetzung wird mit dem vorliegenden
Konzept erfüllt.
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M. Fotodokumentation

Bild 01: Blick auf das Plangebiet von Westen, vorgelagert die befestigte Straße

Bild 02: Die ruderalisierten Wiesen mit den randlichen Lagerflächen im zentralen 
Vorhabensbereich
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Bild 03: Die geschotterten Lager- und Stellflächen mit dem Laufkran westlich der
großen Produktionshalle

Bild 04: Der Zugangsbereich der Fa. Thress GmbH & Co. KG, in Richtung Südwesten
verläuft ein Ziergehölz am südl. Rand des Firmengeländes
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Bild 05: Die Brachfläche nordöstlich des aktuellen Firmengeländes

Bild 06: Die dichten Schleiergehöle aus Brombeer-Beständen (Rubus fruticosus-
Bestände) auf dem Erdhügel im Nordosten des Gebietes
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Bild 07: Die ausgestaltete Grünfläche im südöstlichen Eck des Betriebsgeländes

Bild 08: Die asphaltierten Lagerflächen im zentralen Bereich des Firmengeländes
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Bild 09: Der kleine Tankstellenbereich im Nordosten des aktuellen Betriebsgeländes

Bild 10: Die strukturarme, jedoch relativ artenreiche Ruderale Wiese im Nordosten
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Bild 11: Blick auf die Nordgrenze des Gebietes, rechts im Bild der Erdhügel im
Nordosten des Untersuchungsgebietes

Bild 12: Der Bereich nördlich der Produktionshalle mit der dreigeteilten Ausprägung,
entlang des Zaunes die Ruderale Wiese, in der Mitte ein Mulchrasen und
entlang der Halle eine Schotterfläche
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Bild 13: Die Stell- und Lagerflächen mit den Gittergeflehten als Rückzugsraum der
vorkommenden Mauereidechsen (Podacris muralis)

Bild 14: Einer der zentralen Ruderalen Wiesen im Vorhabensbereich, entlang der
grasigen Bereiche sind die unterschiedlichen Baumaterialien zu sehen die von
den Mauereidechsen besiedelt werden



Stadt Bad Kreuznach - Bauvorhaben Stahlhandel Thress Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Mauereidechse

viriditas - Dipl.-Biol. Thomas Merz - www.viriditas.info 28

Bild 15: Der Bereich im äußersten Nordwesten des Vorhabensbereiches, hier konnte
mit 18 – 30 Exemplare die höchste Individuendichte nachgewiesen werden

Bild 16: Der Bahndamm mit dem vorgelagerten Grünstreifen nördlich des
Vorhabenbereiches
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Bild 17: Eine Mauereidechse im Bereich des Baustahllagers

Bild 18: Mauereidechse unter einem Stahlträger nördlich der
Produktionshalle
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Bild 19: In den fünf besiedelten Bereichen sind Mauereidechsen überall präsent

Bild 20: Mauereidechsen passen sich an die Störungen durch den Geschäftsbetrieb
an
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Entwicklung Umsiedlungsfläche
Ziel

Altgras
Wiese

Maßnahme

G G G G G

G G G G G

G G G G G Mahd einmal jährlich
Mahd dreijährlich alternierend

Initialmaßnahmen
Gehölzrodung im Winter

Gehölzerhalt bei Rodung
!. Obstbaum-Wildling
!. Laubbaum
!( Strauch

Rückbau Pflasterfläche 
Anlage von Habitatstrukturen
#0 Sandhaufen
#0 Steinhaufen

Errichtung Gabionenwand
Herstellung Steilwand
Einbau von Schotter mit Selbstberasung

Vergrämung von Mauereidechsen
Vergrämung von Mauereidechen
Vergrämung bei Nachweis von Mauereidechsen
Bevorzugte Vergrämungsrichtung
Habitatsicherung durch Bauzaun

Sonstige Darstellungen
Plangebiet

Gebäude Bestand (mit Nummer)
Halle
Nebengebäude

Restriktionsflächen
Abstandsfläche Halle
Freizuhaltende Leitungstrassen

Nummer entsprechend Nummer Hallenneubau
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